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nähme und Sozialethik auch für die Kirche
verbindlich sei. Die Humanität, der Kirche

und Sozialdemokratie sich verpflichtet
wissen, ist die Grundlage des Dialogs,

zu dem beide Seiten ihren autonomen
Beitrag leisten.

Wie fruchtbar dieser Dialog sein kann,
habe ich im Verlauf des kritischen Jahres
1980 während insgesamt fünf mehrstündigen

Begegnungen zwischen einer SP-
Delegation und dem Kirchenrat der
Evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Zürich erfahren. Besonders
nachhaltig ist mir die Gesprächsrunde
vom 9. September 1980 in Erinnerung
geblieben. Wir trafen uns damals zu
einem Zeitpunkt, als die Zürcher Unruhe
einer kritischen Phase der Auseinandersetzung

mit der unfähigen Stadtregierung
zutrieb. Wir appellierten an die vom

Kirchenrat repräsentierte Kirche, ihre
ganze moralische Autorität für die
Anliegen der Jugend und für einen echten
Frieden in dieser Stadt einzusetzen. Der
Appell wurde gehört: Schon am
darauffolgenden Tag versandte der Kirchenrat
ein Rundschreiben an alle Kirchgemeinden

und kirchlichen Mitarbeiter, das zur
Versöhnung mahnte und die Veranstaltung

offener Gespräche empfahl. Und

wenig später übernahm die reformierte
Landeskirche zusammen mit der katholischen

Kirche die Trägerschaft für das
AJZ.

Der Kirchenrat sagte an jenem dramatischen

9. September, er betrachte die
Jugendunruhe als Herausforderung zur
«Überprüfung der Fundamente unserer
Gesellschaft». Auch daran möchte ich
ihn - und uns - anlässlich der Disputation

'84 erinnern.
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ve) «Allgemeine Staatslehre», Stuttgart 1966,

S. 178ff.
2 Veröffentlicht in: NW 1980, S. 156ff.
3 Die «historischen Rechtstitel» wurzeln im
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«Religion ist Privatsache» - das steht nicht in unserem Programm, weil es selbstverständlich ist,
und zwar deshalb selbstverständlich, weil nirgends im Programm gesagt wird, dass wir nach der
religiösen Überzeugung eines Parteigenossen fragen. Jeder mag glauben, was er will; er kann als
Sozialdemokrat katholischer Christ, er kann Materialist und Atheist sein, das geht keinen
Menschen innerhalb der Partei etwas an.

Wir treten der Vermengung der kirchlichen und der staatlichen Gewalt entgegen und verlangen
die absolute Trennung dieser Gewalten. Wir vertreten die Anschauung, dass der Staat ein rein
weltlicher Staat ist und dass Religionsgemeinschaften private Gesellschaften sind. Wir erklären
uns aufdas entschiedenste dagegen, dass der Staat kraft der Gesetzgebung und seiner Zwangsmittel

irgendeinen Menschen nötigt, zu einer Gemeinschaft zu gehören oder Mittel zur Unterhaltung
dieser Kirchengemeinschaft herzugeben oder dass der Staat selbst seine eigenen, aus dem
allgemeinen Steuersäckel gewonnenen Mittel für kirchliche Gemeinschaften hergibt.

Es soll mit diesem Programmpunkt in keiner Weise den religiösen Anschauungen einzelner zu
nahe getreten werden, wir stehen im Gegenteil — und das ist unsere heiligste Überzeugung — auf
dem Standpunkt, dass wir in religiösen Glaubensfragen absolute Neutralität und nichts als
Neutralität zu beobachten haben.

(August Bebel am SPD-Parteitag von 1902 in München, zit. nach: Rüdiger Reitz, Christen und
Sozialdemokratie, Konsequenzen aus einem Erbe. Stuttgart 1983. S. 246/247)
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